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Memira Holmen

EuGH 19. Juni 2019, C-607/17, Memira
Holding AB, EU:2019:510 (Schlussanträge GA 

Kokott vom 10. Januar 2019) 

EuGH 19. Juni 2019, C-608/17, Holmen, 
EU:2019:511 (Schlussanträge GA Kokott vom 

10. Januar 2019) 

MEMIRA UND HOLMEN | FAKTEN
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Verlustvortrag: 
€ 7,6 Mio

Fusion

Memira

DE Co.

Verlustvortrag: 
€ 140 Mio

Holmen

HSH

HPM HPI

Steuergruppe



MARKS & SPENCER | AUSNAHME
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¢ EuGH 13. Dezember 2004, C-446/903, Marks & Spencer, EU:C:2005:763, Rn. 55:



MEMIRA | ÜBERBLICK
¢ EuGH 19. Juni 2019, C-607/17, Memira Holding AB, 

EU:2019:510 (Schlussanträge AG Kokott vom 10. Januar 2019) 

¢ Die Vorlagefragen laufen darauf hinaus, ob die Verluste deshalb 

„final“ („definitiv“, „endgültig“) sind, weil eine Verschmelzung in 

Deutschland zum Verlustuntergang führt.

¢ Siehe zu Frage „finaler Verluste“ bei einer Verschmelzung 

bereits EuGH, 21. März 2013, C-123/11, A Oy, EU:C:2013:84
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Verlustvortrag: 
€ 7,6 Mio

Fusion

Memira

DE Co.



MEMIRA | SCHLUSSANTRÄGE
¢ Schlussanträge GA Kokott vom 10. Januar 2019

¢ Ungleichbehandlung und Vergleichbarkeit im Lichte von 
Timac Agro (C-388/14) und Bevola (C-650/16) → ✓

¢ Vorlagefrage 1: Relevanz der fehlenden Verlustübertragung 
im Wege einer Fusion nach den Regeln des Staates der 
einbringenden Gesellschaft
¢ Vermeidung doppelter Verlustverwertung → ~ (faktisch 

fraglich, ob die deutsche Tochtergesellschaft angesichts 
vorhandener liquider Mittel alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat)

¢ Ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsrechte → ✓
¢ Argument 1: Steuerautonomie der Mitgliedstaaten 

¢ Ausschluss des Verlustübertrags durch Fusion im 
deutschen Recht führt nicht zur Endgültigkeit

¢ Ein vortragsfähiger Verlust ist nicht final und wird auch 
später nicht final, wenn aufgrund Liquidation ein weiterer 
Verlustvortrag ausscheidet (Hinweis auf C-172/13, 
Kommission/Vereinigtes Königreich)

¢ Kein Wahlrecht des Steuerpflichtigen, wo die Verluste 
genutzt werden können
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Verlustvortrag: 
€ 7,6 Mio

Fusion

Memira

DE Co.



MEMIRA | SCHLUSSANTRÄGE
¢ Schlussanträge AG Kokott 10. Januar 2019

¢ Ausgewogene Aufteilung der Besteuerungsrecht → ✓
¢ Argument 2: Differenzierung zwischen faktischer und 

rechtlicher Finalität? → Gibt es bei Gesellschaften überhaupt 
rechtlich verwertbare Verluste, die faktisch nicht verwertbar 
sind? → Immer faktische Möglichkeit der Übertragung/Verkauf 
an einen Dritten (Einpreisung der Verluste), wenn auch rechtlich 
möglich (also zB Mantelkaufregeln nicht greifen). Umgekehrt: 
Verlustuntergang basiert entweder auf der Rechtsordnung des 
Mitgliedsstaates (Ausschluss Verlustübergang) oder auf der 
freien Entscheidung des Steuerpflichtigen, nicht zu verkaufen, 
sondern zu liqudieren/verschmelzen. → = Antwort auf Frage 2

¢ Argument 3: Memira ≠ Betriebsstätten iSv Bevola, bei denen 
das Leistungsfähigkeitsprinzip im Vordergrund steht.

¢ (Hilfs)Argument 4: Berücksichtigung eines „fairen 
Binnenmarktes“ („BEPS-Debatte“) → Wäre eine 
Verlustverwertung in Schweden möglich, wären die „deutschen 
Verluste“ eine viel geringere Belastung als für einen 
inländischen Konkurrenten (Wettbewerbsvorteil für 
auslandsbeherrschte Konzerne)
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Verlustvortrag: 
€ 7,6 Mio

Fusion

Memira

DE Co.



MEMIRA | SCHLUSSANTRÄGE
¢ Schlussanträge AG Kokott 10. Januar 2019

¢ Vorlagefrage 2: Relevanz der konkreten Fusionsmöglich-
keiten im Konzern → ✕
¢ Argument 1: Irrelevant, weil es rechtlich verwertbare, aber faktisch 

nicht verwertbare Verluste nicht geben kann
¢ Argument 2: Irrelevant, weil nach der Rechtsprechung (zB C-

446/03, Marks & Spencer) auch die Verwertbarkeit durch einen 
„Dritten“ (und nicht bloß durch eine konzernzugehörige Person) die 
„Endgültigkeit“ ausschließt.
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Verlustvortrag: 
€ 7,6 Mio

Fusion

Memira

DE Co.



MEMIRA | SCHLUSSANTRÄGE
¢ Schlussanträge AG Kokott 10. Januar 2019

¢ Ergebnis:
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Verlustvortrag: 
€ 7,6 Mio

Fusion

Memira

DE Co.



MEMIRA | URTEIL
¢ EuGH 19. Juni 2019, C-607/17, Memira Holding AB, 

EU:2019:510
¢ Vorlagefrage 1: Relevanz der fehlenden Verlustübertragung 

im Wege einer Fusion nach den Regeln des Staates der 
einbringenden Gesellschaft
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Verlustvortrag: 
€ 7,6 Mio

Fusion

Memira

DE Co.



MEMIRA | URTEIL
¢ EuGH 19. Juni 2019, C-607/17, Memira Holding AB, 

EU:2019:510
¢ Vorlagefrage 2: Relevanz der konkreten Fusions-

möglichkeiten im Konzern
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Verlustvortrag: 
€ 7,6 Mio

Fusion

Memira

DE Co.



MEMIRA | URTEIL
¢ EuGH 19. Juni 2019, C-607/17, Memira Holding AB, 

EU:2019:510
¢ Ergebnis
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Verlustvortrag: 
€ 7,6 Mio

Fusion

Memira

DE Co.



HOLMEN | ÜBERBLICK
¢ EuGH 19. Juni 2019, C-608/17, Holmen, 

EU:2019:511 (Schlussanträge AG Kokott vom 
10. Januar 2019) 

¢ Die Vorlagefragen laufen darauf hinaus, ob die 
Verluste auch dann „final“ („definitiv“, „end-
gültig“) werden können, wenn es sich um eine 
indirekt gehaltene Tochtergesellschaft handelt 
bzw welche Bedeutung Verlustverwertungs-
beschränkungen haben:.
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Verlustvortrag: 
€ 140 Mio

Holmen

HSH

HPM HPI

Steuergruppe



HOLMEN | SCHLUSSANTRÄGE
¢ Schlussanträge AG Kokott 10. Januar 2019

¢ Ungleichbehandlung und Vergleichbarkeit im 
Lichte von Timac Agro (C-388/14) und 
Bevola (C-650/16) → ✓

¢ Rechtfertigung? → ✓
¢ Vermeidung doppelter Verlustverwertung → ✕

(Einstellung sämtlicher wirtschaftlicher 
Tätigkeiten, Verlustberücksichtigung bei HSH 
ausgeschlossen)

¢ Berücksichtigung der Steuerautonomie → ✓
¢ Argument 1: Rechtlicher Ausschluss von 

Verlustübertragung an Dritten führt nicht zur 
„Endgültigkeit“

¢ Argument 2: Ein vortragsfähiger Verlust ist 
nicht final und wird auch später nicht final, 
wenn aufgrund Liquidation ein weiterer 
Verlustvortrag ausscheidet (Hinweis auf C-
172/13, Kommission/Vereinigtes Königreich)
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Verlustvortrag: 
€ 140 Mio

Holmen

HPM HPI

Steuergruppe

HSH



HOLMEN | SCHLUSSANTRÄGE
¢ Schlussanträge AG Kokott 10. Januar 2019

¢ Berücksichtigung der Steuerautonomie → ✓
¢ (Folge)Argument 3: Autonomieprinzip steht 

Berücksichtigung entgegen (konkret ergaben 
sich die aufgelaufenen Verlustvorträge aus 
einer spanischen 
Verlustverwertungsbeschränkung trotz 
erzielter Gewinne)

¢ Argument 4: Differenzierung zwischen 
faktischer und rechtlicher Finalität? → Immer 
faktische Möglichkeit der 
Übertragung/Verkauf an einen Dritten 
(Einpreisung der Verluste), wenn auch 
rechtlich möglich (also zB Mantelkaufregeln 
nicht greifen).

¢ Argument 5: Holmen ≠ Betriebsstätten iSv
Bevola, bei denen das Leistungsfähigkeits-
prinzip im Vordergrund steht.

¢ (Hilfs)Argument 6: Berücksichtigung eines 
„fairen Binnenmarktes“ („BEPS-Debatte“)
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Verlustvortrag: 
€ 140 Mio

Holmen

HPM HPI

Steuergruppe

HSH



HOLMEN | SCHLUSSANTRÄGE
¢ Schlussanträge AG Kokott 10. Januar 2019

¢ Vorlagefrage 1 (mittelbare Beteiligung)
¢ Keine stillschweigende Anerkennung in C-446/03, 

Marks & Spencer
¢ Vorrang einer Verlustverrechnung mit der 

unmittelbaren Muttergesellschaft zur Vermeidung 
eines „Wahlrechts“ des Steuerpflichtigen und zur 
Vermeidung einer doppelten Verlustverwertung in 
Drei-Staaten-Verhältnissen

¢ Vorlagefrage 2 (spanische Verlustverrechnungs-
beschränkung) → Ein „lediglich“ vorgetragene 
Verlust ist kein finaler Verlust, auch wenn er aufgrund 
einer Verlustausgleichsbeschränkung nicht mit 
früheren Gewinnen verrechnet werden konnte.

¢ Vorlagefragen 3 und 4 (Abzugsfähigkeit bei 
Dritten) → Keine finalen Verluste, wenn für die 
Enkelgesellschaft die Möglichkeit der 
Verlustübertragung auf einen Dritten besteht. Es 
kommt nicht darauf an, ob Dritte den Verlust im 
konkreten Fall auch effektiv verwenden konnten.
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Verlustvortrag: 
€ 140 Mio

Holmen

HPM HPI

Steuergruppe

HSH



HOLMEN | SCHLUSSANTRÄGE
¢ Schlussanträge AG Kokott 10. Januar 2019

¢ Ergebnis:
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Verlustvortrag: 
€ 140 Mio

Holmen

HPM HPI

Steuergruppe

HSH



HOLMEN | URTEIL
¢ EuGH 19. Juni 2019, C-608/17, Holmen, 

EU:2019:511 
¢ Vorlagefrage 1 (mittelbare Beteiligung)

¢ Variante 1 → Tochter- und Enkelgesellschaft in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten → Erfordernis 
einer unmittelbaren Verbindung selbst bei 
Finalität nicht unverhältnismäßig (Verhinderung 
einer Wahlmöglichkeit)

¢ Variante 2 → Tochter- und Enkelgesellschaft i, 
selben Mitgliedstaat → Erfordernis einer 
unmittelbaren Verbindung wäre mangels 
Wahlmöglichkeitsrisikos unverhältnismäßig.
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Verlustvortrag: 
€ 140 Mio

Holmen

HPM HPI

Steuergruppe

HSH



HOLMEN | URTEIL
¢ EuGH 19. Juni 2019, C-608/17, Holmen, 

EU:2019:511 
¢ Vorlagefrage 3 (Abzugsfähigkeit bei 

Dritten)
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Verlustvortrag: 
€ 140 Mio

Holmen

HPM HPI

Steuergruppe

HSH



HOLMEN | URTEIL
¢ EuGH 19. Juni 2019, C-608/17, Holmen, 

EU:2019:511 
¢ Vorlagefragen 2 und 4 (spanische 

Verlustverrechnungsbeschränkung)
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Verlustvortrag: 
€ 140 Mio

Holmen

HPM HPI

Steuergruppe

HSH



FOLGERUNGEN | EUGH VS. GA
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Thema EuGH GA

Bloßes faktisches Untergehen von Verlusten durch Liquidation 
oder Fusion macht diese „endgültig“?

✕ ✕

Abstrakte Möglichkeit der Übertragung auf Dritte schließt
Endgültigkeit aus? (= Wirtschaftliche Nutzung auf Ebene der 
Muttergesellschaft durch Verkauf.)

✓ ✓

Ein Verlust kann aber dann endgültig sein, wenn dieser
rechtlich nicht auf den Erwerber übergehen kann? (Da dieser
dann auch wirtschaftlich nicht realisiert warden kann.)

✓ ~/✕

Differenzierung zwischen faktischer und rechtlicher Finalität? ~/✕ ✓

Nur Verluste des letzten Jahres können „final“ werden, nicht 
aber Verlustvorträge?

~/✕ ✓

Der Ausschluss mittelbar verbundener Konzerngesellschaften
ist stets verhältnismäßig?

~/✕ ✓



FOLGERUNGEN | KSTR 2013
¢ Werden vortragsfähige 

Verluste auch niemals 
final? → Kokott versus 
EuGH?

¢ Beispiel aus Österreich:
¢ Nachversteuerung finaler 

Verluste bei Ausscheiden 
aus der österreichischen 
Unternehmensgruppe 
(§ 9 Abs 6 Z 7 öKStG)?

¢ Ausgenommen von der 
Nachversteuerung sind nur 
Verluste des letzten 
Besteuerungszeitraums vor 
Liquidation (Rz 1094 
öKStR 2013, unter Hinweis 
auf C-172/13, Kommission/
Vereinigtes Königreich)
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FOLGERUNGEN | FUSIONSRL
¢ Die Schlussanträge GA Kokott vom 10. Januar 2019 in Memira befassen sich auch 

mit der FusionsRL und kamen zu dem Ergebnis, dass sich aus deren Art 6 „[e]ine
Nutzung des in Deutschland vorgetragenen Verlustes für die Zwecke der 
schwedischen Besteuerung“ jedenfalls nicht ergibt.

¢ Interessante Aussage zum Verhältnis zwischen Richtlinienrecht und 
Grundfreiheiten → Gültigkeitsfrage als Maßstab im Vorlageverfahren?
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VIELEN DANK!


